
 
Eidgenössische Volksinitiative  

«Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz»   
Im Bundesblatt veröffentlicht am 21. März 2017 
Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff., folgendes 
Begehren:  

 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:  
Art. 104 Abs. Bst. 1. a, 3 Bst. a, e und g sowie 4 
1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion 
einen wesentlichen Beitrag leistet zur:  
      a.  sicheren Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser; 
3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass die Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufgaben erfüllt. Er hat 
insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben:  
      a.  Er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessene Entgelts  
           für die erbrachten Leistungen, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises, der die    
           Erhaltung der Biodiversität, eine pestizidfreie Produktion und einen Tierbestand, der mit dem auf dem   
           Betrieb  produzierten Futter ernährt werden kann, umfasst. 
 

 

     e.  Er kann die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung fördern und Investitionshilfen leisten,    
          sofern damit die Landwirtschaft im Hinblick auf die Buchstaben a und g sowie auf Absatz 1 unterstützt wird. 
    g.   Er schliesst Landwirtschaftsbetriebe von Direktzahlungen aus, die Antibiotika in der Tierhaltung prophylaktisch  
          einsetzen oder deren Produktionssystem einen regelmässigen Einsatz von Antibiotika nötig macht.  
4 Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus dem Bereich der Landwirtschaft und allgemeine Bundesmittel ein, 
überwacht den Vollzug der Vorschriften sowie die erzielten Wirkungen und informiert die Öffentlichkeit regelmässig 
über die Ergebnisse dieser Überwachung. 
Art. 197 Ziff. 12 

12. Übergangsbestimmung zu Art.104 Abs. 1 Bst. a, 3 Bst. a, e und g sowie 4  
Nach Annahme von Artikel 104 Absätze 1 Buchstabe a, 3 Buchstaben a, e und g sowie 4 durch Volk und Stände gilt 
eine Übergangsfrist von acht Jahren. 

 

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unter-
zeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. 
 

Kanton ________________________________________________ PLZ ____________ Politische Gemeinde _______________________________________________________ 
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Ablauf der Sammelfrist: 21. September 2018. Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner noch stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: 

Brönnimann Yvonne, Jurastrasse 15, 4500 Solothurn; Herren Franziska, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach; Kuhn Ruth, Pfaffenwiesenstrasse 54, 8404 Winterthur; Kummer Walter, Gummenweg 6, 4539 Rumisberg; Molnar Anuschka, Neuhofstrasse 36,  

3426 Aefligen; Schneider El-Banna Leila, Adlihubel 1, 4919 Reisiswil; Steiner Regina, Gantrischstrasse 31, 3006 Bern; Vakkuri Madeleine, Belpbergstrasse 26d, 3110 Münsingen   

 

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende _______ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre 
politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.  
 

Ort: ________________________________________    Eigenhändige Unterschrift:    ____________________________________________              

Datum: _____________________________________     Amtliche Eigenschaft: ________________________________________________  

Die Liste vollständig oder teilweise ausgefüllt zurückzusenden bis spätestens 11. August 2018 an das Initiativkomitee:  
Verein Sauberes Wasser für alle, c/o Franziska Herren, Oeleweg 8 4537 Wiedlisbach, das für die Stimmrechtsbescheinigung besorgt sein wird. 
Weitere Unterschriftenlisten können bestellt werden unter: www.initative-für-sauberes-wasser.ch   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amtsstempel: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Bitte falten, frankieren und ohne Couvert in den Postbriefkasten einwerfen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir subventionieren unsere eigene 
Trinkwasserverschmutzung und gefährden 
damit unsere Gesundheit und die Gesundheit 
unserer Erde mit all ihren Lebewesen. 

 
Eidgenössische Volksinitiative  

«Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine 
Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen 
Antibiotika-Einsatz» 
 
Die Initiative fordert, dass die Subventionen an die Landwirtschaft 
nur für Bewirtschaftungsweisen ausgerichtet werden, welche die 
Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden und das Trinkwasser 
nicht verschmutzen. 
  
Weitere Unterschriftenbogen können bestellt werden unter: 
www.initiative-für-sauberes-trinkwasser.ch 
Spenden: Postkonto-Nr. 61-502642-9 / IBAN: CH10 0900 0000 6150 2642 
 

 

 

 

 

 

Bitte  

frankieren 

Verein Sauberes Wasser für alle 
c/o Franziska Herren 
Oeleweg 8 
4537 Wiedlisbach 


